
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 4. April 2006 

 

 Nr. 2006/670   

Aufsichtskommission der gewerblich-industriellen Lehrabschlussprüfungen 

Ersatzwahl für die Amtsperiode 2005 - 2009 

  

1. Erwägungen 

Mit RRB Nr. 2005/1571 vom 12. Juli 2005 wurde die Aufsichtskommission der gewerblich-

industriellen Lehrabschlussprüfungen für die Amtsperiode 2005 - 2009 wiedergewählt.  

Herr Werner Scheibler hat als Mitglied und Präsident per 31.12.2005 demissioniert.  Seine ge-

leisteten Dienste werden ihm bestens verdankt.  

Aufgrund verschiedener Kriterien hat der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband nach einer geeig-

neten Person gesucht und diese auch gefunden. Die nominierte Person garantiert eine gut ausge-

wiesene Sachkompetenz. 

Das Departement für Bildung und Kultur und das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung unter-

stützt den Vorschlag des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes und empfiehlt die Wahl des 

vorgeschlagenen Kandidaten auf den 1. April 2006.    

2. Beschluss 

2.1 Gestützt auf § 71 des Gesetzes über die Berufsbildung und Erwachsenenbildung vom 

1. Dezember 1985 (BGS 416.111) wird als Mitglied der Aufsichtskommission der 

gewerblich-industriellen Lehrabschlussprüfungen für die Amtsperiode 2005 - 2009 mit 

Beginn 1. April 2006 gewählt: 

 

Meier Paul, Geschäftsführer 

Mattenstrasse 4, 4532 Feldbrunnen  

2.2 Die Wahl erfolgt unter dem Vorbehalt organisatorischer Veränderungen. 

2.3 Die Entschädigung richtet sich nach der Verordnung über die Sitzungsgelder und die 

Sitzungspauschalen vom 23. September 2002 (BGS 126.511.31).  
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Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 
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Verteiler 

Departement für Bildung und Kultur (4), VEL, DA, PSt, DK 

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (5) 

Personalamt (2) 

Amt für Finanzen 

Kantonale Finanzkontrolle 

Staatskanzlei (2) 

Berufsbildungszentrum Solothurn, Direktor: Ernst Hürlimann, Kreuzacker 10, 4501 Solothurn 

Berufsbildungszentrum Olten, Direktor: Mario Clematide, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten 

Rektorate der Gewerblich-Industriellen Berufsfachschulen des Kantons Solothurn (3, Versand durch 

ABB) 

Kantonal Solothurnischer Gewerbeverband, Postfach 955, 4502 Solothurn 

Paul Meier, Mattenstrasse 4, 4532 Feldbrunnen 
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